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Ordnung für die praktische Vorbildung
in den Studiengängen

Medizintechnik und Sportmedizinische
Technik

und Lasertechnik
an der

Fachhochschule Koblenz,  Standort Re-
magen

Teilstudienordnung vom 28.6.2000

Auf Grund des § 72 Abs. 2 Nr. 1 des Fachhoch-
schulgesetzes (FHG) vom 06.  Februar 1996 (GVBI.
S. 71) hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches
Mathematik und Technik am   28.6.2000 die fol-
gende Teilstudienordnung für die Studiengänge
Medizintechnik und Sportmedizinische Technik
und Lasertechnik  an der Fachhochschule Koblenz,
Standort Remagen, beschlossen. Sie wird hiermit
bekannt gegeben.
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§ 1
Geltungsbereich

Die Ordnung für die praktische Vorbildung ist Teil der Stu-
dienordnung der Studiengänge Medizintechnik und
Sportmedizinische Technik und Lasertechnik der Fach-
hochschule Koblenz, Standort Remagen, und regelt die
laut Fachhochschulgesetz (FHG), § 53, Abs. 2 geforderte
praktische Vorbildung. Sie gilt für alle Studierenden der
Studiengänge Medizintechnik und Sportmedizinische
Technik und Lasertechnik an der Fachhochschule Koblenz,
Standort Remagen.

§ 2
Zweck der praktischen Vorbildung

In der praktischen Vorbildung sollen Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Erfahrungen der physikalisch-technischen Praxis
vermittelt und die wirtschaftlichen, betrieblichen und so-
zialen Zusammenhänge des Betriebsgeschehens  erlebt
werden.

§ 3
Dauer der praktischen Vorbildung

Die praktische Vorbildung umfaßt 13 Wochen (65 Präsenz-

tage) bei einer Vollzeitbeschäftigung, bzw. entspre-
chend mehr bei einer Teilzeitbeschäftigung.
Das Praktikum muß spätestens bis zum Vordiplom
abgeleistet werden.

Urlaub während des Praktikums wird nicht angerech-
net. Ausfallzeiten wegen Krankheit oder aus anderen
Gründen müssen nachgeholt werden.

§ 4
Plan für die praktische Vorbildung

Die in § 3 genannten 13 Wochen sind in den folgenden
drei Bereichen zu erfüllen, wobei auf jeden der drei
Bereiche mindestens 4 Wochen entfallen sollen:

1. Bereich: Grundausbildung Metall, Kunststoffbear-
beitung, Technisches Zeichnen

2. Bereich: Grundausbildung Elektrotech-
nik/Elektronik, Informationstechnik

3. Bereich: Betriebliche Abläufe, Qualitätswesen,
Meßtechnik, Montage, Inbetriebnahme, Instand-
haltung

Die vermittelten Inhalte sind durch Selbststudium ein-
schlägiger Literatur zu ergänzen.

§ 5
Betriebe für die praktische Vorbildung

Die Wahl der Betriebe und die zeitgerechte Bewerbung
um Praktikumsplätze sind Angelegenheiten der Prakti-
kantin oder des Praktikanten. Die Fachhochschule
Koblenz, Standort Remagen, unterstützt gegebenen-
falls bei der Suche nach geeigneten Betrieben.
Besonders geeignet sind Unternehmen und Ausbil-
dungsstätten, die von der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK), der Handwerkskammer (HWK) oder ver-
gleichbaren Einrichtungen als Ausbildungsbetriebe im
entsprechenden Fachgebiet anerkannt sind.

§ 6
Berichterstattung, Zeugnis

Die Praktikantin oder der Praktikant verfaßt einen aus-
führlichen Tätigkeitsbericht, der vom Betrieb zu bestä-
tigen ist. Das vom Betrieb nach Bereichen gegliederte
Zeugnis und der Tätigkeitsbericht sind der Fachhoch-
schule
Koblenz, Standort Remagen, vorzulegen. Aus dem
Zeugnis müssen Art und Dauer der Tätigkeiten hervor-
gehen. Die jeweilige Dauer ist in vollen Arbeitstagen
anzugeben. Urlaubs-, Fehl- und sonstige arbeitsfreie
Tage sind aufzuführen.

§ 7
Rechtsverhältnisse

Zwischen dem Betrieb und der Praktikantin oder dem
Praktikant muß ein Vertrag abgeschlossen werden, in
dem neben der Ausbildung auch der Versicherungs-
schutz geregelt ist.
Die Hochschule haftet nicht für Schäden, die Studie-
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rende während ihres Praktikums verursachen

§ 8
Anerkennung

Der Nachweis obliegt den Studierenden. Die Anerkennung
der praktischen Vorbildung erfolgt durch die Fachhoch-
schule Koblenz, Standort Remagen.
Berufsausbildungen und praktische Tätigkeiten, welche
die im Ausbildungsplan genannten Bereiche ganz oder
teilweise abdecken, werden nach der Prüfung des Einzel-
falles entsprechend anteilig angerechnet.

§ 9
Beschlußfassung

Beschlüsse im Sinne dieser Ordnung faßt der Fachbereich
Mathematik und Technik der Fachhochschule Koblenz,
Standort Remagen.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im
Amtsblatt in Kraft.
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